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-LICH WILLKOMMEN!
in Bad Neualbenreuth

Erstmals...
wird Bad Neualbenreuth 1284 geschichtlich erwähnt. Über Jahrhunderte 
wird das Gebiet um Bad Neualbenreuth die „Fraisch“ genannt. Dieser Begriff 
bezeichnet eine Zeit jährlich wechselnder Gerichtsbarkeit zwischen der 
Reichsstadt Eger und dem Stift Waldsassen. Die Freihandelszone wurde 1862 
aufgelöst, nachdem Bad Neualbenreuth zur bayerischen Krone kam.    

Idyllisch eingebettet in die sanfte Hügellandschaft des Oberpfälzer Waldes liegt 
der historische Markt Bad Neualbenreuth.
Liebevoll erhaltene Egerländer Fachwerkhöfe, barocke Kirchen großer 
Baumeister, versteckt gelegene Waldkapellen, unser Heimatmuseum – all das 
zeugt von lebhafter, geschichtsträchtiger Vergangenheit und stolzer Tradition.
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Entspannen Sie in unserer Wohlfühl- und 
Gesundheitsoase, dem Sibyllenbad mit der weitläufigen 
Bade- und Wellnesslandschaft. Nutzen Sie die Kraft des 
Wassers aus dem Inneren der Erde und nehmen Sie sich 
Zeit für sich selbst. …einfach eintauchen

Medizinische Abteilung
Radon und Kohlensäure – zwei sprudelnde Heilmittel aus 
der Urkraft der Erde!

Das Radonbad mit dem Wasser aus der Katharinenquelle 
reaktiviert die körpereigenen Selbstheilungskräfte, fördert 
die Durchblutung insbesondere der Knochen und Gelenke, 
wirkt schmerzlindernd, hemmt Entzündungen, stärkt das 
Immunsystem und schenkt Ihnen neue Vitalität. Radon 
ist hochwirksam bei rheumatischen Erkrankungen sowie 
Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen. 

Die kohlensäuremineralhaltige Sibyllenquelle reguliert auf 
natürliche Weise den Kreislauf, wirkt ausgleichend auf den 
Blutdruck, fördert die Durchblutung der Gefäße, stärkt das 
Herz und wirkt physischer und psychischer Überlastung 
entgegen. 

Ob Privatkur, ambulante Badekur, Gesundheitsaufenthalt 
mit Kassenrezepten oder als Selbstzahler – um Ihrer 
Gesundheit etwas Gutes zu tun, sind Sie im Sibyllenbad 
immer richtig, denn – Sibyllenbad – tut einfach gut! 
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Badelandschaft
Tanken Sie neue Kräfte in der lichtdurchfluteten Badehalle 
im 34° C und 36° C warmen Becken mit Heilwasser. 
Genießen Sie das irisch-römische Dampfbad, die wohltuende 
Wirkung der Schwanenhälse, Massagedüsen, Bodensprudler 
und des Whirlpools. Entspannen Sie unter freiem Himmel 
im Außenbereich. Schwimmen Sie sich fit im 27°C warmen 
Becken mit Gegenstromanlage und bringen Sie Ihren 
Kreislauf im Heilwasserparcour mit Verdunstungsgrotte in 
Schwung.

Wellnesslandschaft 
Erleben Sie pure Entspannung in der weitläufigen 
Wellnesslandschaft. Gönnen Sie sich Wärme hautnah in 
acht verschiedenen Saunen und nehmen Sie an belebenden 
Aufgüssen teil. 

Erfahren Sie vollkommene Ruhe in den verschiedenen 
Ruheräumen und lauschen Sie dem knisternden Feuer im 
Brotbackraum. 
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Pauschalangebote mit 
Übernachtung - das komplette 
Urlaubspaket aus einer Hand
Genießen Sie die Pauschalangebote des Sibyllenbades:  
Eintritt in die Bade- und Wellnesslandschaft, entspannende Wellness- 
oder medizinische Anwendungen und Übernachtung in der Unterkunft 
Ihrer Wahl.

Freuen Sie sich auf ein leckeres Frühstück in Ihrem Übernachtungs betrieb 
und Menügutscheine für die Halbpension in einem Restaurant oder 
Gasthof Ihrer Wahl.

Präventionsangebote 
verschiedener Krankenkassen
Vorbeugen ist besser als heilen. Daher bezuschussen die Krankenkassen 
Maßnahmen zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes 
nach §20 Sozialgesetzbuch. 

Sprechen Sie mit Ihrer Krankenkasse und lernen Sie unsere attraktiven 
Programme kennen!

Ihr Weg zur Kur im Sibyllenbad
Seit 2021 übernehmen die Krankenkassen wieder die ambulante  
Badekur als Pflichtleistung. Ihr Hausarzt prüft, ob die Kur medizinisch 
notwendig ist und hilft Ihnen beim Antrag.

Nach der Genehmigung können Sie das Sibyllenbad und Ihre  
Unterkunft auswählen. Die Krankenkasse bezahlt 100 % der Arztkosten 
und 90 % der Kurmittel. Zusätzlich ist ein Zuschuss für Unterkunft  
und Verpflegung möglich (bis 13 €/Tag). 

Auch Privatkuren sind möglich – hier werden die Kosten  
teilweise erstattet.

Unser Gästeservice und die Telefonsprechstunde helfen Ihnen  
gerne bei der Planung und beantworten Ihre Fragen.

Nähere Informationen 

Kurmittelhaus Sibyllenbad
Kurallee 1, 95698 Bad Neualbenreuth, www.sibyllenbad.de, info@sibyllenbad.de, Tel. 09638 933-0
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Wanderwege
Über 300 km komplett neu markierte Wanderwege 
führen Sie vorbei an sanft plätschernden Bächen, 
durch idyllische Wälder mit beeindruckenden 
Felsformationen, über Felder und blühenden Wiesen. 

Geschichts- und 
Sagenwanderwege
Entlang interessanter Stätten, geologischer 
Besonderheiten und sakraler Denkmäler geht es auf 
sagenumwobenen Wegen vorbei an einstigen Gold- 
und Edelsteinschächten, durch Wald und Flur auf den 
unterschiedlichsten Spuren der Geschichte.

Nurtschweg
Der Nurtschweg ist ein zertifizierter Teil des 
Europäischen Wanderwegs E6 von der Ostsee zur 
Adria und läuft durch das Gemeindegebiet Bad 
Neualbenreuth. Als Alternativ-Route und als Zuweg zur 
Kammvariante des Goldsteigs ist der Nurtschweg in das 
Goldsteig-Netzwerk eingebunden.

Johann Baptist Nurtsch, geboren 1872 in Weiden, war 
Naturliebhaber und Heimatkundler. Er erschloss die 
versteckten, alten Wege, die von Händlern, Pilgern, 
Paschern und Kriegsvolk genutzt wurden, mit der gelb-
rot-gelben Markierung. Ihm zu Ehren erhielt der 133 km 
lange Wanderweg den Namen Nurtschweg.

Wanderkarten
Alle wichtigen Unterlagen, von Wandertipps über 
Wanderkarten bis hin zu interessanten Informationen 
erhalten Sie in der Gäste-Information direkt am 
Marktplatz.

Entdeckertouren
Lassen Sie sich von unseren Wanderexperten (ver-)
führen über lauschige Waldpfade, schöne Forststraßen 
und aussichtsreiche Wiesenwege rund um Bad 
Neualbenreuth oder in das benachbarte Tschechien. 
Erfahren Sie Wissenswertes rund um Geologie, 
Geografie, Geschichte und Geschichten. Bitte in der 
Gäste-Information anmelden.
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Spüren Sie die kraftvolle Ruhe der Natur bei einer Wanderung 
in der herrlichen Landschaft rund um Bad Neualbenreuth und 
gönnen Sie sich den Luxus, den Augenblick zu genießen.

… einfach loslaufen
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Fahrrad- /  
E-Bike-Verleih
Sie möchten die reizvolle Landschaft rund um Bad 
Neualbenreuth mit dem Rad erkunden, Ihr Fahrrad aber 
zu Hause lassen? Kein Problem! 
In der Gäste-Information direkt am Marktplatz 
haben Sie die Möglichkeit E-Bikes auszuleihen. 
Tel. 09638 933-250 – für Ihre Reservierung.

Radkarten
Alle wichtigen Unterlagen, von Radeltipps über Radkarten 
bis hin zu interessanten Informationen erhalten Sie in der 
Gäste-Information direkt am Marktplatz.

Touren
Sie haben die Wahl von gemütlichen Touren 
durch die abwechslungsreiche Oberpfälzer 
Mittelgebirgslandschaft bis hin zu anspruchsvollen 
Strecken z.B. auf den Tillenberg, quer durch das 
Stiftland oder grenzüberschreitend nach Cheb oder in 
die böhmischen Bäder.

Geführte Radtouren
Während der Sommermonate bieten wir Ihnen 
geführte Radtouren ins benachbarte Tschechien an. 
Erfahren Sie Interessantes über unsere Nachbarn, 
genießen Sie die Tour und lassen Sie den Tag bei einer 
Einkehr ausklingen. Die Termine entnehmen Sie bitte 
unserem Kalender unter www.badneualbenreuth.de

Genießen Sie einen Ausflug mit dem 
Fahrrad oder E-Bike über sanfte 
Höhen, durch idyllische Täler und 
sehenswerte 0rte.

… einfach aufsteigen
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Erfahren Sie den Wald mit allen Sinnen.

Seit jeher sind die Wälder rund um Bad Neualbenreuth 
Rückzugsorte, um fernab vom Alltag Stille und Erholung 
zu finden. Öffnen Sie Ihre Augen und entdecken Sie mit 
allen Sinnen die Schönheit der Natur wieder. Hören und 
sehen Sie die Stille in unerschöpflichen Nischen, die zum 
Zurückziehen einladen.

…einfach durchatmen



1313

Wald
Der Wald erfüllt wichtige Funktionen in unserem Lebensraum. Nicht 
nur seine Farbe grün entspannt uns, die Naturgeräusche, Gerüche und 
Duftstoffe unterstützen diesen Vorgang. Die positiven klimatischen 
Verhältnisse im Wald können zur Gesundheitsförderung genutzt werden, 
verbessern das Wohlbefinden und damit unsere Lebensqualität.

Waldgesundheit
Ein Waldgesundheitstraining bietet dazu eine große Vielfalt an Möglichkeiten. 
Das Aufhalten und Bewegen im Wald sorgt für körperliche und mentale 
Regeneration und Stärkung. Es ist das Eintauchen in die Waldatmosphäre 
und das achtsame Wahrnehmen mit allen Sinnen. Es ist ein stilles Schlendern 
in der Natur ohne Ziel und Absicht. Es ist das Erleben des Ökosystems Wald 
mit all seinen Organismen. 
Der Aufenthalt im Wald ist eine ganzheitliche Gesundheitsförderung, von der 
Stärkung des Immunsystems über die gezielte Entspannung bis hin zu mehr 
Ausgeglichenheit. 

Lassen Sie sich von den ausgebildeten Waldgesundheitstrainern in Bad 
Neualbenreuth aus dem Alltag in die Geheimnisse des Waldes entführen, 
atmen Sie tief durch … und seien Sie gespannt was es mit Ihnen macht …
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Zwischen Tradition, Vergangenheit 
und Moderne
Das romantische Herz Europas erzählt eine Geschichte, der es sich lohnt, 
zuzuhören.

Schätze der Vergangenheit warten in all ihrer Pracht auf Ihren Besuch. 
Zu entdecken gibt es viel – machen Sie sich auf den Weg. In und um Bad 
Neualbenreuth begegnen Sie auch auf Schritt und Tritt der Verbundenheit zu 
Böhmen.

…und natürlich noch vieles mehr!
Bad Neualbenreuth ist Ihr idealer Ausgangspunkt für Ausflüge ins benachbarte 
Tschechien, z.B. in die Bäder Marienbad und Franzensbad, ins Kloster Teplá  
oder in die Künstlerstadt Loket.
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…einfach erleben

Das sollten Sie erlebt haben:
Kunsthaus Badehaus Maiersreuth – das ehemalige Badehaus wird 
Kunst- und Kulturstätte – erleben Sie die besondere Atmosphäre, 
genießen Sie verschiedenste Kunstausstellungen und begegnen 
Sie Künstlern bei der Arbeit

„Das Zwölfer“ – gehen Sie auf eine spannende und 
abwechslungsreiche Entdeckungsreise durch die Museen des 
Landkreises

Klosterstadt Waldsassen mit Stiftsbasilika, Klosterbibliothek und 
Dreifaltigkeitskappl

Der Markt Konnersreuth, welcher durch die stigmatisierte Therese 
Neumann (1898 - 1962) weltbekannt wurde und deren Leben und 
Wirken heute noch den Ort prägt.

Kaffeerösterei Tillenberg in Bad Neualbenreuth – aus Liebe zur 
gerösteten Bohne und fasziniert von den unzähligen Aromen 

Geschichtspark Bärnau–Tachov – erleben Sie eine Zeitreise in  
das mittelalterliche Leben bei einem Besuch im Museumsdorf.
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Zwischen Spielplätzen, Motorik-Fun Park  
und Minigolf sind jede Menge Abenteuer
momente garantiert. Wenn unsere  
kleinen Urlaubsgäste rundum zufrieden 
sind, wird sich auch auf dem Gesicht der 
Eltern ein zufriedenes Lächeln ausbreiten.

…einfach toben
Kurpark
Im Kurpark beim Sibyllenbad gibt es viel zu entdecken! 
Probiert euch aus beim Minigolfen oder beim 
Freiluftschach. Entdeckt Pflanzen und verschiedenste 
Kräuter, nascht vom leckeren Obst und gestärkt geht es 
dann auf den Motorik-Fun Park – ein Sportspielplatz für 
die ganze Familie mit Spaßgarantie!

Freizeitareal
Beim Dorfteich in Bad Neualbenreuth findet Ihr unser 
neues Freizeitareal. 
Neben einem Wasserspielplatz gibt es dort auch ein 
Kneippbecken, einen Kicker, eine Tischtennisplatte 
und eine Boulderwand. Im Sommer lädt das kühle 
Nass zu einer frischen Abkühlung ein. Es gibt viele 
Sitzmöglichkeiten und Ihr könnt am Freizeitareal eine 
tolle, entspannte Familienzeit verbringen.

Ausflüge
Im Stiftland rund um Bad Neualbenreuth gibt es noch 
viel zu erkunden. Besucht zum Beispiel die Himmelsleiter 
oder das Großaquarium in Tirschenreuth, den 
Walderlebnispfad und die Straußenfarm in Waldsassen, 
die Sommer rodelbahn und die Minigolfanlage bei 
Mitterteich oder geht auf Zeitreise im Geschichtspark 
Bärnau/Tachov. Langeweile gibt es nicht!

Spiele und Abenteuer
Tobt euch aus auf den Spielplätzen  
rund um Bad Neualbenreuth, geht auf Entdeckungsreise 
in den Wäldern und klettert über imposante 
Felsformationen. Macht in den bayerischen Sommerferien 
mit bei unserem abwechslungsreichen Ferienprogramm.
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Motorik-Fun Park 
Sibyllenbad
Besuchen Sie das Bewegungsparadies im 
Kurpark des Sibyllenbades mit 54 Einzelgeräten 
auf 26 Stationen. Der Motorik-Fun Park  
ist für alle Gäste aus Nah und Fern, für  
Jung und Alt frei zugänglich, um Freude  
an der Bewegung zu vermitteln.



Ihre Gastgeber, Gaststätten und Dienstleister

Alle Übernachtungspreise verstehen sich zzgl. 2,00 € Kurbeitrag / Tag / Person (siehe S. 42).18

Tipp
Von Ihrem Gastgeber erhalten Sie 
bei der Anreise Ihre persönliche 
Gästekarte. 
Mit dieser Gästekarte bekommen 
Sie bei uns im Ort und im gesamten 
Stiftland kleine Geschenke und 
Rabatte!
Unser Tipp: Nehmen Sie Ihre 
Gästekarte mit, zeigen Sie sie vor und 
genießen Sie Ihre Vorteile!

… einfach vorlegen
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Essbare Wildpflanzen rund um 
Bad Neualbenreuth
2023/2024 entstand rund um Bad Neualbenreuth ein  
ganz besonderer Naturerlebnisraum:  
der Essbare Wildpflanzenpark (Ewilpa®). 

Auf drei unterschiedlich langen Themenwegen entdecken 
Sie über 20 Stationen mit essbaren Bäumen, Sträuchern, 
Wildstauden und Kräutern. Der Ewilpa® lädt nicht nur zum 
Erkunden, sondern auch zum bewussten Genießen und 
Staunen ein – ein ideales Ziel für Naturfreunde, Familien und 
alle, die Wildpflanzen neu entdecken möchten.

…einfach entdecken und genießen
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Veranstaltungsplan
In der Gäste-�nformation erhalten Sie  
wöchent lich einen aktuellen Veranstaltungsplan 
– mit spannenden Angeboten rund um  
Bad Neualbenreuth:

Wildpflanzenwanderungen, Führungen im 
Sibyllen bad, Besichtigung der Kaffeerösterei, 
Achtsamkeitswanderungen, kreative Filzkurse  
– und vieles mehr!

…einfach vorbeischauen
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Kartoffelfest / Kartoffelbuch
Das beliebte Kartoffelfest am ersten Sonntag im Oktober 
ist ein Highlight für Genießer! Auch unter dem Jahr 
verwöhnen unsere Gaststätten unsere Gäste mit 
köstlichen Kartoffelgerichten.
Entdecken Sie zudem den 
spannenden Kartoffellehrpfad, 
der auf unterhaltsame Weise 
Wissenswertes rund um die 
Knolle vermittelt.
Neu: Das Kartoffelkochbuch 
mit traditionellen Rezepten aus der Region  
– erhältlich in der Gäste-Information.

…einfach genießen
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Sehr geehrter Gast, die nachfolgenden Bedingungen werden, soweit wirksam verein-
bart, Inhalt des im Buchungsfall zwischen dem Gast und dem gewerblichen Beher-
bergungsbetreib oder dem Privatvermieter – nachstehend einheitlich „Gastgeber“ 
abgekürzt – zu Stande kommenden Gastaufnahmevertrags und regeln ergänzend zu 
den gesetzlichen Vorschriften das Vertragsverhältnis zwischen dem Gast und dem 
Gastgeber und die Vermittlungstätigkeit des Tourismusvereins Bad Neualbenreuth- 
Sibyllenbad e.V. und der Tourismusstellen der jeweiligen Kommunen. Bitte lesen Sie 
die Bedingungen daher sorgfältig durch: 

1.	Stellung des Tourismusverein Bad Neualbenreuth-Sibyllenbad e.V. und 
der  Tourismusstellen 
1.1.	 Der Tourismusverein Bad Neualbenreuth-Sibyllenbad e.V. hat ausschließlich die 
Stellung eines Herausgebers von regionalen Gastgeberverzeichnissen bzw. Internet-
seiten. Sie ist nicht Anbieter der Beherbergungsleistungen und im Buchungsfall nicht 
Vertragspartner des Gastes. 
1.2.	  Die Tourismusstellen der Kommunen haben, soweit keine anderweitigen Verein-
barungen ausdrücklich getroffen wurden, lediglich die Stellung eines Vermittlers. Sie 
haften nicht für die Angaben des Gastgebers, Leistungen und Leistungsstörungen 
hinsichtlich der vom Gastgeber zu erbringenden Leistungen. Eine etwaige Haftung 
der Tourismusstellen aus dem Vermittlungsvertrag bleibt hiervon unberührt.

2.	Vertragsschluss
2.1.	 Mit der Buchung bietet der Gast dem Gastgeber den Abschluss des Gastauf-
nahmevertrages verbindlich an. Grundlage dieses Angebots sind die Beschreibung 
der Unterkunft und die ergänzenden Informationen in der Buchungsgrundlade (z.B. 
Ortbeschreibung, Klassifizierungserläuterung) soweit diese dem Kunden vorliegen. 
2.2.	 Die Buchung kann mündlich, schriftlich, telefonisch, per Telefax oder auf elek-
tronischem Weg (E-Mail, Internet) erfolgen. Bei elektronischen Buchungen wird 
dem Gast der Eingang der Buchung unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigt. 
Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahmeerklärung auf Abschluss eines 
Vertrages dar. 
2.3.	 Der für Mitreisende buchende Gast oder andere Auftraggeber der Buchung 
(Firmen, Vereine, Gruppenverantwortliche) haben für alle Vertragsverpflichtungen 
von gebuchten Gästen, für welche die Buchung erfolgt, wie für ihre eigenen einzu-
stehen, sofern sie diese Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung 
übernommen haben. 
2.4.	 Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklärung zustande, die 
keiner Form bedarf, mit der Folge, dass mündliche und telefonische Bestätigungen 
für den Gast rechtsverbindlich sind. Im Regelfall wird der Gastgeber – oder als 
dessen Vertreter die Tourismusstellen – zusätzlich eine schriftliche Ausfertigung der 
Buchungsbestätigung an den Gast übermitteln. 
2.5.	 Unterbreitet der Gastgeber bzw. die Tourismusstellen auf Wunsch des Gastes 
oder des Auftraggebers ein spezielles Angebot, so liegt darin, abweichend von den 
vorstehenden Regelungen, ein verbindliches Vertragsangebot des Gastgebers an 
den Gast bzw. den Auftraggeber vor. In diesen Fällen kommt der Vertrag, ohne dass 
es einer entsprechenden Rückbestätigung bedarf, zu Stande, wenn der Gast bzw. 
Der Auftraggeber dieses Angebot innerhalt der im Angebot genannten Frist ohne 
Einschränkungen, Änderungen oder Erweiterungen durch ausdrückliche Erklärung, 
Anzahlung, Restzahlung oder Inanspruchnahme der Unterkunft annimmt. 

3.	Preise 
3.1.	 Die im Prospekt angegebenen Preise sind Endpreise und schließen die gesetz-
liche Mehrwertsteuer und alle Nebenkosten ein, soweit bezüglich der Nebenkosten 
nicht anders angegeben. Sie gelten pro Person. Gesondert ausgewiesen ist die Kurta-
xe. Gesondert anfallen können Entgelte für verbrauchsabhängig abgerechnete Leis-
tungen (z.B. Strom, Gast, Wasser, Kaminholz) und für Wahl und Zusatzleistungen. 
3.2.	 Für Umbuchungen (Änderungen bezüglich An-und Abreisetermin, Aufenthalts-
dauer, Verpflegungsart, bei gebuchten Zusatzleistungen und sonstigen ergänzenden 
Leistungen), auf deren Durchführung kein Rechtsanspruch besteht, kann der Gastge-
ber ein Umbuchungsentgelt von € 15, pro Änderungsvorschlag, verlangen. Dies gilt 
nicht, wenn die Änderung nur geringfügig ist. 

4.	Zahlung 
4.1.  Die Fälligkeit von Anzahlung und Restzahlung richtet sich nach der mit dem 
Gast oder dem Auftraggeber getroffenen und in der Buchungsbestätigung vermerk-
ten Regelung. Ist eine besondere Vereinbarung nicht getroffen worden, so ist der 
gesamte Unterkunftspreis einschließlich der Entgelte für Nebenkosten und Zusatz-
leistungen zum Aufenthaltsende zahlungsfällig und an den Gastgeber zu bezahlen. 
4.2.  Der Gastgeber kann, soweit keine anderweitige Vereinbarung getroffen wurde, 
eine Anzahlung in Höhe von bis zu 15% des Gesamtpreises verlangen. 
4.3. Zahlungen in Fremdwährungen und mit Verrechnungsscheck sind nicht möglich. 
Kreditkartenzahlungen sind nur möglich, wenn dies vereinbart oder vom Gastgeber 
allgemein durch Aushang angeboten wird. Zahlungen am Aufenthaltsende sind nicht 
durch Überweisung möglich. 

5.	Rücktritt und Nichtanreise 
5.1.	 Im Falle des Rücktritts oder der Nichtanreise bleibt der Anspruch des Gastge-
bers auf Bezahlung des vereinbarten Aufenthaltspreises und der Entgelte für Zusatz-
leistungen, bestehen. 
5.2.	 Der Gastgeber hat sich im Rahmen seines gewöhnlichen Geschäftsbetriebs, 
ohne Verpflichtung zu besonderen Anstrengungen und unter Berücksichtigung des 
besonderen Charakters einer Unterkunft (z.B. Nichtraucherzimmer, Familienzimmer) 
um eine anderweitige Verwendung der Unterkunft zu bemühen. 
5.3.	 Der Gastgeber hat sich eine anderweitige Belegung und, soweit diese nicht 
möglich ist, ersparte Aufwendungen anrechnen zu lassen. 
5.4.	 Nach den von der Rechtsprechung anerkannten Prozentsätzen für die Bemes-
sung ersparter Aufwendungen, hat der Gast bzw. der Auftraggeber an den Beherber-
gungsbetrieb die folgenden Beträge zu bezahlen, jeweils bezogen auf den gesamten 
Preis der Unterkunftsleistungen, jedoch ohne Berücksichtigung etwaiger öffentlicher 
Abgaben wie Kurtaxe: Bei Ferienwohnungen/Unterkünften ohne Verpflegung 90%, 
bei Übernachtung/Frühstück 80%, bei Halbpension 70% und bei Vollpension 60%. 
5.5.	 Dem Gast/dem Auftraggeber bleibt es ausdrücklich vorbehalten, dem Gastgeber 
nachzuweisen, dass seine ersparten Aufwendungen wesentlich höher sind, als die 
vorstehend berücksichtigten Abzüge, bzw. dass eine anderweitige Verwendung der 
Unterkunftsleistungen stattgefunden hat. Im Falle eines solchen Nachweises sind der 
Gast bzw. der Auftraggeber nur verpflichtet, den entsprechend geringen Betrag zu 
bezahlen. 
5.6.	 Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung wird dringend empfohlen. 
5.7.	 Die Rücktrittserklärung ist ausschließlich an den Gastgeber, nicht die Touris-
musstellen, zu richten und sollte im Interesse des Gastes schriftlich erfolgen. 

6.	Pflichten des Kunden, Kündigung durch den Gastgeber 
6.1.	 Der Gast ist verpflichtet, auftretende Mängel und Störungen unverzüglich dem 
Gastgeber anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Eine Mängelanzeige, die nur ge-
genüber dem Tourismusverein Bad Neualbenreuth-Sibyllenbad e.V. oder der Touris-
musstellen erfolgt, ist nicht ausreichend. Unterbleibt die Mängelanzeige schuldhaft, 
können Ansprüche des Gastes ganz oder teilweise entfallen. 
6.2.	 Der Gast kann den Vertrag nur bei erheblichen Mängeln oder Störungen kündi-
gen. Er hatte zuvor dem Gastgeber im Rahmen der Mängelanzeige eine angemes-
sene Frist zur Abhilfe zu setzen, es sei denn, dass die Abhilfe unmöglich ist, vom 
Gastgeber verweigert wird oder die sofortige Kündigung durch ein besonderes, dem 
Gastgeber erkennbares Interesse des Gastes sachlich gerechtfertigt oder aus solchen 
Gründen die Fortsetzung des Aufenthalts unzumutbar ist. 

7.	Haftungsbeschränkung
Der Gastgeber haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistun-
gen, die während des Aufenthalts für den Gast/Auftraggeber erkennbar als Fremd-
leistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, 
Ausstellungen usw.). Entsprechendes gilt für Fremdleistungen, die bereits zusammen 
mit der Buchung der Unterkunft vermittelt werden, soweit diese in der Ausschrei-
bung bzw. der Buchungsbestätigung ausdrücklich als Fremdleistung gekennzeichnet 
sind. 

8.	Verjährung
8.1.	 Vertragliche Ansprüche des Gastes/Auftragsgebers gegenüber dem Gastgeber 
des Tourismusvereins Bad Neualbenreuth-Sibyllenbad e.V. oder den Tourismusstel-
len aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einschließlich 
vertraglicher Ansprüche auf Schmerzensgeld, die auf deren fahrlässiger Pflichtverlet-
zung oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung ihrer gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, verjähren in drei Jahren. Dies gilt auch 
für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Gastgebers, bzw. des Tourismusvereins Bad Neualbenreuth-Si-
byllenbad e.V. oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
von deren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
8.2.	 Alle übrigen vertraglichen Ansprüche verjähren in einem Jahr.
8.3.	 Die Verjährung nach den vorstehenden Bestimmungen beginnt jeweils mit dem 
Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gast/Auftraggeber 
von Umständen, die den Anspruch begründen und dem Gastgeber, bzw. des Touris-
musvereins Bad Neualbenreuth-Sibyllenbad e.V. oder Tourismusstellen als Schuldner 
Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
8.4.	 Schweben zwischen dem Gast und dem Gastgeber, bzw. dem Tourismusverein 
Bad Neualbenreuth e.V. oder Tourismusstellen Verhandlungen über geltend gemach-
te Ansprüche oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung 
gehemmt bis der Gast oder Gastgeber, bzw. der Tourismusverein Bad Neualben-
reuth-Sibyllenbad e.V. oder Tourismusstellen die Fortsetzung der Verhandlungen 
verweigert. Die vorbezeichnete Verjährungsfrist von einem Jahr tritt frühestens 3 
Monate nach dem Ende der Hemmung ein. 

9.	Rechtsauswahl und Gerichtsstand 
9.1.	 Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Gast bzw. dem Auftraggeber und dem 
Gastgeber, bzw. dem Tourismusverein Bad Neualbenreuth-Sibyllenbad e.V. oder der 
Tourismusstellen findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Entsprechendes 
gilt für das sonstige Rechtsverhältnis. 
9.2.	 Der Gast bzw. der Auftraggeber können den Gastgeber, bzw. dem Tourismus-
verein Bad Neualbenreuth-Sibyllenbad e.V. oder die Tourismusstellen nur an deren 
Sitz verklagen. 
9.3.	 Für Klagen des Gastgebers, bzw. dem Tourismusverein Bad Neualbenreuth-Si-
byllenbad e.V. der Tourismusstellen gegen den Gast bzw. den Auftraggeber ist der 
Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für Klagen gegen Gäste bzw. Auftraggeber, die 
Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen 
sind, die Ihren Wohn-/Geschäftssitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland 
haben, oder deren Wohn/Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des Gastgebers 
vereinbart. 
9.4.	 Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn und insoweit auf dem 
Vertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen der Europäischen Union oder 
anderen internationale Bestimmungen oder Bestimmungen im Heimatland des Gas-
tes zu Gunsten des Gastes günstiger sind als die vorstehenden Bestimmungen. 

Reisebedingungen für Pauschalangebote der Gastgeber im  
Tourismusverein Bad Neualbenreuth-Sibyllenbad e.V. 
Sehr geehrter Kunde, in diesem Reisekatalog bzw. auf den Internetseiten der Gast-
geber in Bad Neualbenreuth finden Sie Pauschalangebote verschiedener Anbieter. 
Die nachfolgenden Reisebedingungen, um deren aufmerksame Lektüre wir Sie 
bitten, werden, soweit wirksam einbezogen, Bestandteil des Reisevertrages, den 
Sie mit dem jeweiligen Anbieter der Pauschale als Reiseveranstalter – nachstehend 
„RV“ abgekürzt – abschließen. Diese Reisebedingungen gelten ausschließlich für die 
Pauschalangebote der Anbieter. Sie gelten nicht für Verträge über Beherbergungs-
leistungen bzw. deren Vermittlung. 

1.	Stellung des Tourismusvereins Bad Neualbenreuth-Sibyllenbad e.V. 
1.1.	 Der Tourismusverein Bad Neualbenreuth – Sibyllenbad e.V. ist ausschließlich 
der Herausgeber des vorliegenden Katalogs bzw. redaktionell verantwortlich für die 
Internetseiten 
1.2.	 Der Tourismusverein Bad Neualbenreuth – Sibyllenbad e.V. ist nicht Reiseveran-
stalter der Angebote. Vertragspartner des Gastes als Pauschalreiserveranstalter wird 
vielmehr im Buchungsfall ausschließlich der beim jeweiligen Pauschalreiseangebot 
bezeichnete Anbieter. 

2.	Vertragsschluss
2.1.	 Mit der Buchung (Reiseanmeldung), die mündlich, telefonisch, schriftlich, per 
Fax, per E-Mail oder über das Internet erfolgen kann, bietet der Kunde dem beim 
jeweiligen Angebot bezeichneten Anbieter als RV den Abschluss eines Reisevertrages 
verbindlich an. Grundlage des Angebots sind die Reisebeschreibung, diese Reisebe-
dingungen und alle ergänzenden Informationen in der Buchungsgrundlage (Katalog, 
Gastgeberverzeichnis, Internet), soweit diese dem Kunden vorliegen. 
2.2.	 Im Falle einer elektronischen Übermittlung des Buchungswunsches wird dem 
Kunden der Eingang seines Buchungswunsches unverzüglich auf elektronischem Weg 
bestätigt. Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Buchungsbestätigung dar und 
begründet keinen Anspruch auf Zustandekommen des Reisevertrages entsprechend 
dem Buchungswunsch des Kunden.  
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2.3.	 Der Reisevertrag kommt mit der Buchungsbestätigung des RV oder der gege-
benenfalls als Reisevermittler eingeschalteten Tourismusstellen zustande. Bei oder 
unverzüglich nach Vertragsschluss erhält der Kunde die schriftliche Ausfertigung der 
Buchungsbestätigung übermittelt. Die Übermittlung einer schriftlichen Ausfertigung 
der Buchungsbestätigung kann unterbleiben, wenn die Buchung des Kunden kürzer 
als 7 Werktage vor Reisebeginn erfolgt. 
2.4.	 Weicht die Buchungsbestätigung von der Buchung des Kunden ab, so liegt ein 
neues Angebot des RV vor, an welches dieser 10 Tage ab dem Datum der Buchungs-
bestätigung gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses geänderten 
Angebots zu Stande, soweit der Kunde die Annahme dieses Angebots durch aus-
drückliche Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung erklärt. 
2.5.	 Der die Buchung vornehmende Kunde haftet für die vertraglichen Verpflich-
tungen von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen, 
soweit er eine entsprechende Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte 
Erklärung übernommen hat.

3.	Umfang der Leistungspflicht
3.1.	 Die vom RV geschuldeten Leistungen ergeben sich ausschließlich aus dem 
Inhalt der Buchungsbestätigung in Verbindung mit der dieser zugrunde liegenden 
Ausschreibung des jeweiligen Pauschalangebots und nach Maßgabe sämtlicher, in 
der Buchungsgrundlage enthaltenen Hinweise und Erläuterungen. 
3.2.	 Reisevermittler und Leistungsträger sind vom RV nicht bevollmächtigt, Zusiche-
rungen zu geben oder Vereinbarungen zu treffen, die über die Reiseausschreibung 
oder die Buchungsbestätigung hinausgehen oder im Widerspruch dazustehen oder 
den bestätigten Inhalt des Reiservertrages abändern. 

4.	Zahlung
4.1.	 Mit Vertragsschluss (Zugang der Buchungsbestätigung) und nach Aushändigung 
eines Sicherungsscheins nach § 651k BGB ist, soweit dies in der Buchungsbestäti-
gung vermerkt ist, eine Anzahlung zu leisten, die auf den Reisepreis angerechnet 
wird. Sie beträgt 15% des Reisepreises. 
4.2.	 Die Restzahlung ist, soweit feststeht, dass die Reise nicht mehr aus den in 
Ziffer 9 dieser Bedingungen genannten Gründen abgesagt werden kann und der 
Sicherungsschein übergeben wurde, 2 Wochen vor Reisebeginn zahlungsfällig, falls 
im Einzelfall kein anderer Zahlungstermin vereinbart ist. Bei Buchungen kürzer als 3 
Wochen vor Reisebeginn ist nach Aushändigung des Sicherungsscheins der gesamte 
Reisepreis sofort zahlungsfällig. 
4.3.	 Die Verpflichtung zur Übergabe eines Sicherungsscheines entfällt, wenn a) die 
Reise nicht länger als 24 Stunden dauert, keine Übernachtung einschließt und der 
Reisepreis € 73 pro Person nicht übersteigt b) abweichend von Ziffer 4.1 und 4.2, 
wenn die vereinbarten Reiseleistungen keine Beförderungen von oder zum Reiseort 
beinhalten und vereinbart ist, dass der gesamte Reisepreis erst am Reise/Aufent-
haltsende an den RV oder die vermittelnde Tourismusstelle zu bezahlen ist. 
4.4.	 Ist der RV zur Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage 
und leistet der Kunde die vereinbarte Anzahlung oder Restzahlung nicht oder nicht 
vollständig  zu den vereinbarten Fälligkeiten, ohne dass ein vertragliches oder 
gesetzliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht, so ist der RV berechtigt, 
nach Mahnung mit Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz zu 
verlangen. 

5.	Rücktritt durch den Kunden/Umbuchung 
5.1.	 Der Kunde kann bis Reisebeginn jederzeit von der Reise zurücktreten. Es wird 
empfohlen, den Rücktritt zur Vermeidung von Missverständnissen schriftlich zu erklä-
ren. Stichtag ist der Eingang der Rücktrittserklärung beim RV. 
5.2.	 In jedem Fall des Rücktritts durch den Reiseteilnehmer stehen dem RV Ersatz 
für die getroffenen Reisevorkehrungen und die Aufwendungen des RV wie folgt zu, 
wobei gewöhnlich ersparte Aufwendungen und die gewöhnlich mögliche anderwei-
tige Verwendung von Reiseleistungen berücksichtigt sind: a) bis zum 31. Tag vor 
Reisebeginn 15% des Reisepreises, mindestens € 25 b) vom 30. Bis zum 22. Tag vor 
Reisebeginn 25% des Reisepreises c) vom 21. Bis zum 16. Tag vor Reisebeginn 35% 
des Reisepreises d) vom 15. Bis zum 09. Tag vor Reisebeginn 50% e) vom 08. Tag 
bis zum 2. Tag vor Reisebeginn 65% des Reisepreises f) ab dem 1. Tag vor Reisebe-
ginn und bei Nichtanreise 80% des Reisepreises 
5.3.	 Dem Kunden bleibt es vorbehalten, dem RV nachzuweisen, dass ihm keine 
oder wesentliche geringere Kosten entstanden sind, als die vorstehend festgelegten 
Pauschalen. In diesem Fall ist der Kunde nur zur Bezahlung der geringeren Kosten 
verpflichtet. 
5.4.	 Dem RV bleibt es vorbehalten, abweichend von den vorstehenden Pauschalen, 
im Einzelfall eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, wobei diese dem 
Kunden konkret zu beziffern und zu belegen ist. 
5.5.	 Werden auf Wunsch des Kunden nach Vertragsschluss Änderungen hinsichtlich 
des Reisetermins, der Unterkunft, der Verpflegungsart oder sonstiger Leistungen 
(Umbuchungen) vorgenommen, so kann der RV, ohne dass ein Rechtsanspruch des 
Kunden auf die Vornahme der Umbuchung besteht und nur, soweit dies überhaupt 
möglich ist, bis zum 31. Tag vor Reisebeginn ein Umbuchungsentgelt von € 26 erhe-
ben. Spätere Umbuchungen sind nur im Rücktritt vom Reisevertrag und Neubuchung 
entsprechend den vorstehenden Rücktrittsbedingungen möglich. Dies gilt nicht für 
Umbuchungswünsche, die nur geringfügige Kosten verursachen. 
5.6.	 Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung wird dringend empfohlen. 

6.	Gewährleistung, Kündigung durch den Reisenden, Anzeigenpflicht 
6.1.	 Wird die Reise nicht vertragsmäßig erbracht, so kann der Reisende Abhilfe 
verlangen. Der RV kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordert. Der RV kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass er eine 
gleichwertige Ersatzleistung erbringt. 
6.2.	 Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reise kann der 
Reisende eine entsprechende Herabsetzung des Reisepreises verlangen (Minderung). 
Der Reisepreis ist in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Verkaufs 
der Wert der Reise in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden 
haben würde. 
6.3.	 Der Reisegast ist verpflichtet seine Beanstandung unverzüglich dem RV oder 
der dem Reisenden hierfür benannte Stelle anzuzeigen. Unterlässt es der Reisende 
schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein. 
6.4.	 Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet der RV 
innerhalt einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Reisende im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag in seinem eigenem Interesse und 
aus Beweissicherungsgründen zweckmäßig durch schriftliche Erklärung kündigen. 
Dasselbe gilt, wenn dem Reisenden die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem, 
dem RV erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die 
Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder diese vom RV ver-

weigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes 
Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird.  Der Reisende schuldet dem RV den auf 
die in Anspruch genommenen Leistungen entfallenen Teil des Reisepreises sofern die 
Leistungen für ihn von Interesse waren. 
6.5.	 Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadener-
satz wegen Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise beruht auf 
einem Umstand, den der RV nicht zu vertreten hat. 

7.	Besondere Obliegenheiten bei Pauschalen mit ärztl. Leistungen, 
Kurbehandlungen, Wellness-Angeboten
7.1.	 Bei Pauschalen, welche ärztliche Leistungen, Kurbehandlungen, Wellnessan-
gebote oder vergleichbare Leistungen beinhalten, obliegt es dem Reisenden, sich 
vor der Buchung, vor Reiseantritt und vor Inanspruchnahme der Leistungen zu 
informieren, ob die entsprechende Behandlung oder Leistungen für ihn unter Berück-
sichtigung seiner persönlichen gesundheitlichen Disposition, insbesondere eventuell 
bereits bestehender Beschwerden oder Krankheiten geeignet sind. 
7.2.	 Der RV schuldet diesbezüglich ohne ausdrückliche Vereinbarung keine beson-
dere, insbesondere auf den jeweiligen Reisenden abgestimmte, medizinische Aufklä-
rung oder Belehrung über Folgen, Risiken und Nebenwirkungen solcher Leistungen. 
7.3.	 Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der RV nur 
Vermittler solcher Leistungen ist oder ob diese Bestandteil der Reiseleistungen sind. 

8.	Haftung
8.1.	 Die vertragliche Haftung des RV, für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist 
auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt oder der RV für einen dem Reisenden 
entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers 
verantwortlich ist. 
8.2.	 Der RV haftet nicht für Angaben und Leistungsstörungen im Zusammenhang mit 
Leistungen, a) die nicht vertraglich vereinbarte Hauptleistungen sind und die nicht 
Bestandteil des Pauschalangebots des RV sind und für den Kunden erkennbar und in 
der Reiseausschreibung oder der Buchungsbestätigung als Fremdleistung bezeichnet 
sind, oder b) während es Aufenthalts als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden 
(z.B. Kur und Wellnessleistungen, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellun-
gen, Ausflüge, usw.) 
8.3.	 Soweit Leistungen wie ärztliche Leistungen, Therapiestunden, Massagen oder 
sonstige Heilanwendungen oder Dienstleistungen nicht Bestandteil des Pauschalan-
gebots des RV sind und von diesem zusätzlich zur gebuchten Pauschale nach Ziff. 
8.2 lediglich vermittelt werden, haftet der RV nicht für Leistungserbringung sowie 
Personen oder Sachschäden. Soweit solche Leistungen Bestandteile der Reiseleistun-
gen sind, haftet der RV nicht für einen Heil- oder Kurerfolg. 

9.	Rücktritt des RV 
9.1.	 Der RV kann, wenn in einer Reiseausschreibung für die entsprechende Reise 
auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird, beim Nichterreichen einer ausge-
schriebenen oder behördlich festgelegten Mindestteilnehmerzahl, bis 3 Wochen vor 
Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten. 
9.2.	 In der Buchungsbestätigung werden die Angaben zur Mindestteilnehmerzahl 
wiederholt oder dort auf die entsprechende Angaben in der Reiseausschreibung 
verwiesen 
9.3.	 Der RV ist verpflichtet, den Kunden unverzüglich nach Eintritt der Vorausset-
zung für die Nichtdurchführung der Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die 
Rücktrittserklärung unverzüglich zuzuleiten. 
9.4.	 Ergibt sich schon vor Ablauf der in Ziffer 9.1 bezeichneten Frist, dass die Reise 
nicht durchgeführt wird, so ist der RV verpflichtet, den Rücktritt unverzüglich zu 
erklären. 
9.5.	 Im Falle eines Rücktritts erhält der Kunde den eingezahlten Reisepreis unver-
züglich zurück. 

10.	 Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise, wegen 
Krankheit oder aus anderen, nicht vom RV zu vertretenden Gründen, nicht in An-
spruch, so besteht kein Anspruch des Reisenden auf anteilige Rückerstattung. Der 
RV wird sich jedoch, soweit es sich nicht um ganz geringfügige Beträge handelt, bei 
etwa beteiligten Leistungsträgern um Rückerstattungen bemühen und entsprechen-
de Beträge an den Kunden zurück bezahlen, sobald und soweit sie von den einzelnen 
Leistungsträgern tatsächlich an den RV zurückerstattet worden sind. 

11.	 Verjährung 
Ansprüche des Reiseteilnehmers gegenüber dem RV, gleich aus welchem Rechts-
grund – jedoch mit der Ausnahme der Ansprüche des Kunden aus unerlaubter Hand-
lung – verjähren nach einem Jahr ab dem vertraglich vorgesehenen Rückreisedatum. 
Schweben zwischen dem Kunden und dem RV Verhandlungen über geltend gemach-
te Ansprüche oder die den Anspruch begründende Umstände, so ist die Verjährung 
gehemmt bis der Reiseteilnehmer oder der RV die Fortsetzung der Verhandlungen 
verweigert. Die vorbezeichnete Verjährungsfrist von einem Jahr tritt frühestens 3 
Monate nach dem Ende der Hemmung ein. 

12.	 Gerichtsstand 
12.1. Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und 
dem RV findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung
12.2 Der Kunde kann den RV nur an dessen Sitz verklagen
12.3 Für Klagen des RV gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend. 
Für Klagen gegen Kunden, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder 
privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
haltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des 
RV vereinbart. 
12.4 Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, a) wenn und insoweit sich aus 
vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationaler Abkommen, die auf den 
Reisevertrag zwischen dem Kunden und dem RV anzuwenden sind, etwas anderes 
zugunsten des Kunden ergibt oder b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag an-
wendbare, nicht abdingbare Bestimmungen im Mitgliedsstaat der EU, dem der Kunde 
angehört, für den Kunden günstiger sind als die nachfolgenden Bestimmungen oder 
die entsprechenden deutschen Vorschriften. 

Diese Geschäftsbedingungen sind urheberrechtlich geschützt, 
Rechtsanwalt Noll, Stuttgart, 2010
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Kurbeitrag 
Die Gemeinde Bad Neualbenreuth ist 
staatlich anerkannter Erholungsort 
und deshalb berechtigt, Kurbeitrag zu  
erheben. 
Kurbeitragsfrei sind Kinder und Jugend-
liche bis zum vollendeten 16. Lebens-
jahr. Vom Kurbeitrag ebenfalls befreit 
sind Schwerbehinderte mit einem Grad 
der Behinderung von wenigstens 80  %, 
sofern sie den Behindertenausweis vor-
legen. Von der Zahlung des Kurbeitra-
ges sind generell Begleitpersonen von 
Schwerbehinderten befreit, welche laut 
amtlichem Ausweis auf ständige Beglei-
tung (Markzeichen B) angewiesen sind.
Sie sollen sich bei uns wohl fühlen
Der Kurbeitrag ist ein sehr wichtiger 
Beitrag für die Gemeinde.
Viele Dinge, die Sie als Gast in Bad Neu-
albenreuth/Sibyllenbad positiv wahr-
nehmen, werden mit dem Kurbeitrag 
finanziert. Gäbe es ihn nicht, wären 
viele Leistungen nicht zu erbringen 
oder manche müssten einzeln teuer 
bezahlt werden.
Die Gemeinde Bad Neualbenreuth er-
hebt den Kurbeitrag im gesamten Ge-
meindegebiet, u.a. zur Finanzierung, 
Verbesserung, Erneuerung, Verwal-
tung und Erweiterung der zu Kur- und 
Erholungszwecken bereitgestellten öf-
fentlichen Einrichtungen und für ver-
schiedenste Angebote, die in unserer 
Gemeinde sonst nicht möglich wären:
•	Gepflegte öffentliche Anlagen mit 

Kurpark, die mit viel Liebe und 
Sorgfalt verschönert werden

•	Bepflanzung, Blumenschmuck, 
Bänke- und Wegepflege

•	Spielplatzpflege
•	Öffentliche Toiletten
•	Konzerte, Lesungen, Ausstellungen 

mit freiem Eintritt
•	Wanderwege
•	Touristische Infrastrukturmaßnah-

men
•	Kompetentes Fachpersonal in der 

Gäste-Information
•	Kostenloses Prospekt- und Infor-

mationsmaterial
•	Internetseite mit allen Informatio-

nen rund um Bad Neualbenreuth
•	Telefonische Erreichbarkeit auch 

außerhalb der Öffnungszeiten

Gästekarte

Zusammen mit dem Meldeschein er-
halten Sie bei der Anreise von Ihrem 
Vermieter Ihre GästeKarte. 
Verschiedene Betriebe unserer Region 
bieten Ihnen bei Vorlage der GästeKarte 
Bad Neualbenreuth/Sibyllenbad kleine 
Schmankerl oder Vergünstigungen an, 
unter anderem kostenlosen Nahverkehr 
innerhalb der Gemeinde.
Die GästeKarte ist gültig mit dem 
Durchschlag des ausgefüllten Melde-
scheins und für die Dauer Ihres Aufent-
halts. Die Schmankerln gelten entweder 
für alle im Meldeschein eingetragenen 
Personen oder einmal pro GästeKarte, 
je nach Anbieter.
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Erleben Sie die Faszination des Golfsports 
auf dem abwechslungsreichen 18-Loch-
Golfplatz des Golfclub Stiftland e.V., 
der sich harmonisch in die malerische 
Mittelgebirgslandschaft einfügt.

Golfclub Stiftland e.V.,  
Ottengrün 50, 95698 Bad Neualbenreuth 
www.gc-stiftland.de, info@gc-stiftland.de,  
Tel. 09638 1271

Faszination Golf

http://www.gc-stiftland.de
mailto:info@gc-stiftland.de


…einfach gastfreundlich

Gäste-Information 
Bad Neualbenreuth & Sibyllenbad

Marktplatz 10
95698 Bad Neualbenreuth
Tel	 09638 933250
badneualbenreuth@sibyllenbad.de

www.badneualbenreuth.de


